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,. Baiblatt Beiblatt zur Farlamentskorrespondenz 10 ... März 1955 

Anfrage' 

der Abgf! Dr. P f e i f e r,' Dipl..-lngo Dr.. 8 c. heu c h und Genossen 

an die Bundesregierung, 

betreffend die Befriedigung der Ansprüche Dritter an das verfallene 

NS ... Vermage~. 

-.-.-.-
Nach § 1 Aba. 2 des Verbotsgesetzes i~~ das gesamte Vermö€en der 

, aufgelBsten,NSD,AP sowie 'aller' nationalsozialistischen Organise.tionen'und 

E;i.nric~tungender Republik Österreich verfallen .. Die bisherige' Verwaltungs .... 

,pra.xis maoht hiebei keinen Unterschied, ob das Vermqgen österreiohischer 

oderreiohsdeutsoher Herkunft ist. In welcher Weise über dieses Vermögen 

verfügt wurde, entzieht sich der Kenntnis der Öffentlichk~it. Nur ab und 

zu sickern ein;i.ge Nachriohten hierüber durch und lassen erke~nen, daß 

'noc:h zahlreiche Frag~n auf diesem Gebiete d",rLösung harren. 80 drangen 

vor kurzem einige Naohriohten über den Rechtsstreit um die "Waldheim-Eberle 

AG. tt in die Öffentlichkeit, wob e1 sich herausstell to, daß nicht nur di eser 

Verlag, sondern auch andere Zeitungsvt':rlage Wiens in d6r Zeit zwischen ],938 

und 1945 sich im Besitze des Eher-Verlages, München, befe.nden und darum als 

NB.Vermögen der R~publik ver;fieleno 

Einige Verlage wurden ihr~n ursprünglichen Eigentümern zurückge­

a:tellt, wie in den ,Fällen "Heroldtt oder "Vorwärts tt , andere aber in Pacht 

gegeben, wie in den Fällen "Waldheim,-Bberle" und des Verlages der 

"Öeterreichis chen Zeitung" Q' 

"Über das Schicksal der an dem Veri'allsvermögen haftenden Ansprüche 

Jlr1tter enthRlt das Verbotsgesetz keinerlei Bestimmungello Zählt solcp.ea 

Vermögen zu der Gruppe der entzogenen Vermö3cnll so regelt sich ilie Be­

handlung der darauf haftenden Recnte und Ver"bindlichkeiten nach dem 2. und 

3. Rü'ckstellungsgesetz o Ist di,eses Vermögen dagegen kein solches entzogenes 

Vermögen, so."regelt sich die Abwicklung .nachdem allgemeinen bürgerlichen 

Reoht. tt (Heller-Löbenstein~Wernerj Kommentar zum NS-Gesetz, . . II/30 )~ 
Trotzdem lehnt das Finanzministerium auch in diesem Falle die Be­

friedigung der Ansprüche Dritter an das Verfallsvermögen t!h. Da aber auch in 

:Deutsohland nach der Kontxc,1 lrst .. <Di rektive Nr. 50 solche Forderungen ni-cht 

honoriert werden, gehen die imspruchsberechtigtela leer aUS., 
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, . 
Um nun österr~~oh~sohe Staatsbürger 4avor zu b~wahren, daß si~ kla~e 

R~oht~ansprü~het insbesondere arbeits- und dienst:r;e9htliche Forde+~g,e~, 

l?eAfilionsaneprUche, 14ietz:i.nsforderungen und dergleichen an dafl in öst~rreiC)h .' . .' . . '. . 

't1efincllibh~ NB-Vermögen, das in das Eigentum der Re pub li],t Österrei~h üb~r .... 
geg~llgen ~st, verlieren~ müßt'e das Finanzminis t~rium solche Ansprijoh~ ~E;l~~ 

elen Bestimm1.11tgen des ABGB p befriedigep oder wenigstens bevorschus~en. 
", . . : , . ~. .' ",' 

~ö~tgenfa:).ls müßte nach dem Vorb~. '-d de!3 Volkflger~o4ta,:" und Verm<;;gt:nESver~ 

fa+lsgeset~ee (§§ I? bis 16) ein Du:rch~ührungsgesetz .ü.bElr .die Ye:rmög~llfI~ 

a,l>w+~~lung, ~nsbe~onder'e p.berdie 13efriedigung angem~'ldet~r J1Iqrde;'Un~en 
ge~ohaffen we,rden. Denn mit dem VermögensyerfaJ.l sind die Aktiven und <. I.. -. " • < " • • .', .' • .'. ''. .... '. '. " • 1;) ., • 

~assivelf .des 'Vermögens auf den 13und übergegangen. Dieser ist nicht nur' 
, '. 'j " , ,-, '. . . " "" < , • 

~igentitPler und Gläupiger, sop,dern auch Sop,uldner gewqrden. Es g€h,i; niQh t 
,J' ~', .••. '. ' , ' ' '. .:', . . , ': .' .: " ' , • " ", 

!;ln, daß dl(3r Bunq. s ich bloß d~r Aktiven bemächtigt, die Ei;. f ihn Üb€+g~-
<', " , . -,' '" ,,", '. . . . I • .' j' j ';', ' ',' , ;. • 

ga~epep. ßCh\l+d,en" ~ber \lnberich~~gt lä~t. Das. w~re eines Re~hts:staate6 un-
';" .,""' '. , -, ( . ':"', 

~taatl:tohe L1;>sun.g- ~\1 v~.~tröatellj ,~e ~$.~s ~$ F,inanzllli~is~~:r:i,Wßz~ tun bcl4.c;P~e" 
, ' :' "', ' .'. '",' 

10 Jahre naoh,. der l1:l)efrei1ll'l,~tt ~s~ 44es ei:.rl~ u;n.e,+~r~g+~ cll~ ~~tl},t;ü,rdie Gli-i.u-
• - ,', > '. - '. ,,~' " 

'big~r~ insbesonde;re fi,i:r ~lte IigB-~f3 mi.t W9t-tlf.~E~;ert~nPell#:i?M~1lS,pNchf:m. 
" Dif;! gefert:S,gtep. 4bgeQr~llet~n s~e~~en da~er {m q,ie J?ün4~s.regie'rung 

die 

.4. l)t f r aK fa~ 

1. Wi~ gro@ ist des nach § 1 d~s N$-G\?s.etz~s der Republik ö~ter:reich 

Y~l:';t'al~el'le Ver~ögel1 (getren"nt naol:l El) B~terreichisohell, l» d.eutsch~n Ver~ 
: , "' .. " . , " ".' " 

·~ge,n.$W,er:te,~)1 
': ,',' •• ", -•• ' c' '",'" i'-' -' J 

2. ,ri ff3 A99~ sind ~i~ b~4der Yerwa~ t:\lIlß 1;1 z\1f. ltüo~ßt~llu~~ (ltilo*g~,;1:),~) 
~J" '. ,,' • ': •• ,'.' •• '. " " -,' .' '!,," < -:. . -, _ ' '. ";-" -';. ,- .:." , '.''' ',: :.: .. , '. '( ~' 

entstartd.$llßn.Gewinne und V.:;rlus,te? 
, " . ,.', - ... '. ';:'~: ",," . - ". -,"~ . 

30 ~'P w~,l~*(;lr W~ise EJ91.1e~die, ]'?:r9.gl'Ucllg~Il D~.i,~~~r g~g~t1. ~'.:i;e'~ßs 
Ver~al~'$v~rzn(;8;n[)Of~ieqigt w~r~~ni' '.,'.' " . ,. "', ..... . 

\' '. ';""',", .'.' , l"i,,' \. ," ., 0'--'1 .. - '" " ' 

4e I$~~die BundEisregierung bereit, '3ine ~iesbezügliqhe Gel:1.et ~e~~ ':- .~- '.' ','., ,\; .... ,:.,.',,',<: .. \ ;' ,":,'" :,-' ,,"·C", ".\."' I'" ".' .-:,~/C;; '<.~·:i'-·._ .. -.",:.,~:_ •.. , 

yp;r.-lage zu un~~~qr€,.i t,~n ,ftiiXs <11 e vo:rsCi~r~fte'n .desBU.~ge.rl~S:llen G~.ße~ z~ 
buch~s' ni~ht hinrei~h~~ so:il.t~b?· . 

"',.' . ,,<":: ., ,,", / : >, "":.".,,, , .. ', ' '. ,. . ':, •• ," :'" 

I· 
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